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Vorwort 

Mit der Arbeitsanweisung werden: 

 

a) (betragsmäßige) Befugnisse 

und 

b) Begriffsdefinitionen 

 

im Zusammenhang der Auszahlung von Haushaltsmitteln fest-

gelegt und dargestellt. 

 

Die Arbeitsanweisung bietet - namentlich mit den Ziffern 

1 bis 4 - keine Prozessbeschreibung. 

 

Verfahrensabläufe sind auf Basis der Befugnisse und Begriffs-

definitionen in den Organisationseinheiten zu gestalten. 

 
1. Feststellung der sachlichen und rechnerischen 

Richtigkeit 

 
Zu den Aufgaben im Rahmen der Feststellung der sachlichen 

und rechnerischen Richtigkeit gehören: 

 

 Prüfung der zahlungsbegründenden Unterlagen auf Voll-

ständigkeit 

 Prüfung der korrekten rechtlichen Bewertung 

 Prüfung der richtigen Eingabe in die IT Fachverfahren 

 Prüfung, ob alle Verfahrensinformationen, Anwenderhin-

weise und Übergangsregelungen mit Wirkung auf die 

rechnerische Richtigkeit berücksichtigt wurden 

 Prüfung, ob außerhalb der IT Verfahren ermittelte Re-

chenergebnisse korrekt sind (z.B. Berechnung eines 

Durchschnittseinkommens) 

 

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Kassenanord-

nungen und der zahlungsbegründenden Unterlagen ist vor der 

Genehmigung/ Freigabe auf den zahlungsbegründenden Unter-

lagen zu bescheinigen (z. B. mit einem Stempelabdruck „sach-

lich und rechnerisch richtig“) und mit Unterschrift und Datum 

sowie Namensstempel zu versehen. Anordnungsbefugte dürfen 

weder die rechnerische noch die sachliche Richtigkeit feststel-

len (KEBest, DA 8). 

 

sachliche und rechnerische  

Richtigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baintranet.de/006/005/001/002/Documents/KEBest.pdf
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Die betragsmäßigen Obergrenzen für die Anordnungsbefugnis 

(s. Punkt 2) sind wie folgt festgelegt, für die Leistungsbereiche 

sind dies gleichzeitig die Obergrenzen bei der Feststellung der 

sachlichen Richtigkeit: 

 

Fachassistent/in 3.000 €                               

Sachbearbeiter/in 6.000 €                               

Integrationsfachkraft 6.000 €                               

Fallmanager/in 6.000 €                               

Teamleitung 10.000 €                             

Bereichsleitung unter Beteiligung des BfdH 15.000 €                             

Leiter der Geschäftsführungsebene unter

Beteiligung des BfdH 20.000 €                             

Geschäftsführerin unter Beteiligung des BfdH über 20.000 €  im Einzelfall  
 

Für die Begleichung von Wohnheimrechnungen gelten abwei-

chend folgende Obergrenzen: 

 

Fachassistent/in 5.000 €                               

Sachbearbeiter/in 10.000 €                             

Teamleitung 15.000 €                             

Bereichsleitung unter Beteiligung des BfdH 20.000 €                             

Leiter der Geschäftsführungsebene unter

Beteiligung des BfdH 25.000 €                             

Geschäftsführerin unter Beteiligung des BfdH über 25.000 €  
 

Für die Bearbeitung von Erstattungsansprüchen gelten keine 

Obergrenzen. 

 

Es handelt sich im Falle von Bedarfsgemeinschaften bzw. Er-

werbsfähigen um monatliche Zahlbeträge.  

 

Bei einer Abwesenheitsvertretung ab TL-Ebene gilt für die Ver-

tretung die Betragsgrenze der zu vertretenden Person.   

 

Sofern in den Leistungsteams bereits über einen Sachverhalt 

eine Entscheidung getroffen worden ist und für denselben Mo-

nat eine weitere Entscheidung hinzukommt, ist nur der Diffe-

renzbetrag, also der Betrag für die neue Entscheidung, für die 

Obergrenzen maßgeblich. 

 

Neuen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern ist es erst durch Entschei-

dung der zuständigen Teamleitung nach einer Beschäftigungs-

dauer von mindestens 3 Monaten gestattet, eigenständige Ent-

scheidungen mit finanziellen Auswirkungen zu treffen. 

betragsmäßige Obergrenzen 

bei Feststellung und AOB 
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2. Anordnungsbefugnis 

 

Die Anordnungsbefugnis ist die Befugnis, Kassenanweisungen 

zu erteilen und über Haushaltsmittel zu verfügen 

 

Die Anordnung umfasst folgende Feststellungen:  

 Es liegt eine ordnungsgemäße Feststellung der sachli-

chen und rechnerischen Richtigkeit (wie oben beschrie-

ben) in richtiger Form vor und 

 

 

 für die Zahlungen/Änderungen liegen ausreichende zah-

lungsbegründende Unterlagen vor (Nachweise) 

und diese sind korrekt in das IT Fachverfahren übertragen 

worden. 

 

Die Anordnung wird mit Unterschrift und Datums- und Namens-

stempel unterhalb der Feststellung der sachlichen und rechne-

rischen Richtigkeit aktenkundig gemacht. 

 

Durch die Anordnung ist die Zahlung ordnungsgemäß im 4-

Augen-Prinzip geprüft und freigegeben. Nunmehr erfolgt die 

Freigabe der Zahlung im jeweiligen IT System.  

 

Die Feststellung der „sachlichen und rechnerischen Richtigkeit“ 

und die Ausübung der „Anordnungsbefugnis ist durch zwei Per-

sonen vorzunehmen. Die erfassten Daten, insbesondere die 

zahlungsrelevanten Daten, sind anhand der begründenden Un-

terlagen von der/dem Anordnungsbefugten, die/der weder an 

der Ermittlung noch an der Erfassung der Daten beteiligt war, 

zu prüfen. 

 

Die/der Anordnungsbefugte (AOB) darf die erfassten Daten 

nicht ändern. Werden bei der Prüfung durch die/den AOB Feh-

ler festgestellt, muss der gesamte Geschäftsvorfall zurückge-

wiesen und an die/den Erfasser/in oder die Vertretung zur Be-

richtigung zurückgegeben werden. Die berichtigte Anordnung 

muss danach erneut von einem/einer Anordnungsbefugten ge-

prüft und freigegeben werden. 

 

Die Übertragung der Anordnungsbefugnis ist durch einen ERP-

Nutzerantrag unterschrieben von der zuständigen Führungs-

kraft an den BfdH zu leiten. Zusätzlich ist die Anordnungsbe-

fugnis durch Anlage 1 zu dokumentieren. Erforderliche Ken-

nungen für weitere Fachanwendungen sind über entsprechen-

de Nutzeranträge durch die Führungskraft an das Team 601 zu 

 

 

 

Gegenstand der Anordnungs-

befugnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RHZURIH5/Beantragung%20Anordnungsbefugnis%20(Anlage%202%20zur%20Arbeitsanweisung%20Anordnungsbefugnisse).doc
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leiten. 

 

Neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darf eine Anordnungs-

befugnis erst nach einer Beschäftigungsdauer von mindestens 

3 Monaten erteilt werden. Beschäftigungszeiten in der BA oder 

in anderen gE werden dabei angerechnet. Die/der Teamleite-

rin/Teamleiter trifft mit der Beantragung der jeweiligen Befugnis 

die Entscheidung darüber, dass die/der Beschäftigte geeignet 

ist (Formalvoraussetzung: mindestens Tätigkeitsebene VI bei 

Erteilung der Anordnungsbefugnis und Feststellung der sachli-

chen Richtigkeit).  

 

 

 

Grundsätzlich werden Kassenanordnungen im „4-Augen-

Prinzip“ erteilt (KEBest, DA 8).  

 

Um über das „4-Augen-Prinzip“ hinaus sowohl die Bearbei-

tungsqualität aber vor allem auch die Kassensicherheit zusätz-

lich zu erhöhen, gelten im Zusammenhang mit der Bearbeitung 

von Anweisungen in den IT-Verfahren ALLEGRO und ERP fol-

gende (organisatorische) Regelungen: 

 

1. Eine konkrete und individualisierte Zuordnung von den ein-

zelnen Feststellerinnen/ Feststellern zu einer/ einem Anord-

nungsbefugten innerhalb der Teams ist nicht vorzunehmen. 

 

2. Jede Feststellerin / jeder Feststeller hat unter Berücksichti-

gung von Anwesenheiten und Dringlichkeit des Anliegens  

ihre/ seine Kassenanordnungen regelmäßig (d.h. innerhalb 

einer Arbeitswoche) verschiedenen AOB des Teams zuzulei-

ten.  

 

3. Die Teamleitungen halten die Umsetzung dieser Regelungen 

im Rahmen der Fachaufsicht nach. Sie lassen sich die Kas-

senanordnungen der einzelnen Feststellerinnen/ Feststeller 

sukzessive, z.B. wochenweise in Stichproben durch die ver-

schiedenen AOB vorlegen.  

 

3. VISA-Prüfungen 

 
Auszahlungs- und Annahmeanordnungen bei der Bewirtschaf-

tung des Globalbudgets (Eingliederungsleistungen und Verwal-

tungskosten) sind grundsätzlich bis zu einem Betrag von max. 

1.000 € im 2-Augen-Prinzip zugelassen. Dies bedarf zusätzli-

cher Maßnahmen, um die Kassensicherheit  zu gewährleisten. 

Eine Maßnahme stellt die zufallsorientierte Stichprobenprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechselnde AOB 

 

 

 

 

 

http://www.baintern.de/nn_412350/zentraler-Content/A-20-Interner-Service/A-206-Finanzservice/A-2063-Kassen-und-Rechnungswesen/Dokument/Kassenbestimmungen-2011/2-8-Feststellung,origDocId=848406.html
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dar. 

 

Vom 2-Augen-Prinzip ausgeschlossen sind: 

 

 Geschäftsvorfälle, die zu Zahlungen auf unbestimmte Zeit 

führen 

 Geschäftsvorfälle, die zu wiederkehrenden Zahlungen 

führen, die im voraussichtlichen Leistungszeitraum den 

Betrag von 7.500 € übersteigen 

 Einmalzahlungen über 1.000 € 

 

Von den im 2-Augen-Prinzip erfassten Geschäftsvorfällen müs-

sen mindestens 5 % anhand der begründenden Unterlagen zu-

fallsorientiert durch eine zweite Person geprüft werden (Zu-

fallsorientierte Stichprobenprüfung).  

 

Neben der zufallsorientierten Stichprobenprüfung müssen auch 

gezielt Geschäftsvorfälle nach bestimmten Kriterien ausgewählt 

und geprüft werden, Gezielte Stichprobenprüfung (HEGA 

12/13 - 14 - Maßnahmen zur Optimierung der Kassensicherheit 

im Verfahren ERP-Finanzen) 

 

4. Zeichnungsbefugnis 

 

Die Zeichnungsbefugnis ist die Befugnis zur abschließenden 

Unterzeichnung von Schriftstücken, Schreiben und Verfügun-

gen. Damit erfolgt die Übernahme der Verantwortung für die 

Zuständigkeit und den sachlichen Inhalt. Die Verantwortung er-

streckt sich ferner darauf, dass andere ebenfalls zuständige 

Stellen beteiligt worden sind. Ergänzend zu den o.g. betrags-

mäßigen Einschränkungen werden folgende Zeichnungsvorbe-

halte geregelt: 

 

 

Leistungsbereich 

TL Darlehensgewährung bei Vermögen 

TL Bearbeitung von Beschwerden, Petitionen und Eingaben 

BL Schlusszeichnung KRM soweit nicht der GF vorbehalten 

M&I-Bereich 

TL Entscheidungen Einstiegsgeld, Führerschein nach § 44 SGB 

III sowie alle Leistungen nach § 44, die die Richtwerte der 

Orientierungshilfe überschreiten 

TL Anerkennung einer besonderen Härte i.S. von § 7 (5) SGB II 

TL  Bearbeitung von Beschwerden, Petitionen und Eingaben 

https://www.baintranet.de/011/001/011/012/Seiten/HEGA-12-2013-VV-ERP.aspx
https://www.baintranet.de/011/001/011/012/Seiten/HEGA-12-2013-VV-ERP.aspx
https://www.baintranet.de/011/001/011/012/Seiten/HEGA-12-2013-VV-ERP.aspx


 Arbeitsanweisung 03/2007 

 

Seite 7 von 9 

BL Maßnahmen gem. § 16 f SGB II, Schlusszeichnung KRM so-

weit nicht der GF vorbehalten 

Leiterin/Leiter in der Ge-

schäftsführungsebene 

Entscheidung über Dauerförderung gemäß § 16e Abs. 4 Nr. 1 

Satz 2 SGB II  

 

SGG-Stelle 

SB SGG Schlusszeichnung von Widerspruchsbescheiden und Schrift-

wechsel in Sozialgerichtsangelegenheiten soweit sich die 1. 

SBin Schlusszeichnung vorbehalten hat 

TLin SGG Schlusszeichnung von Widerspruchsbescheiden, dessen 

Schlusszeichnung sich die TLin SGG vorbehalten hat, 

Schriftwechsel in Sozialgerichtsangelegenheiten, deren 

Schlusszeichnung sich die TLin SGG vorbehalten hat, 

Entscheidungen über Terminvertretungen bei den Gerichten, 

Schlusszeichnung in Berufungsangelegenheiten, 

Schlusszeichnung in Revisionsangelegenheiten, soweit sich 

die GF die Schlusszeichnung nicht vorbehalten hat, 

Schlusszeichnung in zivilrechtlichen Streitigkeiten 

GF Erteilung der Prozessvollmacht, 

Schlusszeichnung in Sozialgerichtsangelegenheiten, bei de-

nen das Bundessozialgericht beteiligt ist 

Verwaltung 

FA Verwaltung Schlusszeichnung von Verträgen bis 500,00 € mit einmaligem 

Charakter 

SB Verwaltung Schlusszeichnung von Verträgen bis 5.000,00 € (bei Lang-

zeitverträgen ist die Jahresgesamtsumme maßgebend) 

TL Verwaltung Schlusszeichnung von Verträgen bis 25.000,00 € (bei Lang-

zeitverträgen ist die Jahresgesamtsumme maßgebend) 

Leiterin/Leiter in der Ge-

schäftsführungsebene 

Schlusszeichnung von Verträgen bis 50.000,00 € (bei Lang-

zeitverträgen ist die Jahresgesamtsumme maßgebend) 

GF Schlusszeichnung von Verträgen über 50.000,00 € (bei Lang-

zeitverträgen ist die Jahresgesamtsumme maßgebend) und 

alle Verträge mit der internen Beratung sowie mit dem BI 

Management 

Alle Bereiche 

GF Schlusszeichnung von allen Petitionen, Eingaben sowie Be-

schwerden, die an die GF gerichtet werden 

GF Schlusszeichnung von Strafanzeigen 

GF Schlusszeichnung von Hausverboten 
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Leiterin/Leiter in der Ge-

schäftsführungsebene 

Schlusszeichnung von Beschwerden, soweit sich die GF die 

Schlusszeichnung nicht vorbehalten hat, 

Presseerklärungen 

GF Vorgabe genereller Prüfpunkte A2LL/ALLEGRO 

GF Schlusszeichnung von Revisionsangelegenheiten 

GF Schlusszeichnung von Verträgen grundsätzlicher und hervor-

gehobener Art (z.B. Verwaltungsvereinbarung) 

GF Schlusszeichnung von Auskünften gegenüber politischen 

Gremien und Stellungnahmen an Dritte von grundsätzlicher 

Bedeutung 

 
 

5. Datenschutz 

 

Die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung ste-

henden Daten über die Fachanwendungen (z. B. A2LL, AL-

LEGRO oder VerBIS) dürfen nur abgerufen und eingesehen 

werden, wenn dies aus dienstlichen Gründen zwingend erfor-

derlich ist. Das Einsehen eines Falles aus persönlichen Motiven 

heraus (z.B. Kenntnisverschaffung über Freunde, Verwandte, 

Nachbarn etc.) stellt einen datenschutzrechtlichen Verstoß dar, 

der nach den Ordnungswidrigkeitsregelungen des § 85 SGB X 

geahndet werden kann. 

 

Es stellt darüber hinaus ein arbeitsrechtliches Vergehen dar, 

wenn der Anschein gegenüber Dritten erweckt wird, als handele 

es sich um ein Anliegen des Jobcenters (z. B. Nutzung des 

Kopfbogens). 

 

 

6. Dolose Handlungen 

Als dolose Handlung wird jede vorsätzliche Täuschung, Ver-

schleierung oder auch jeder Vertrauensmissbrauch einer Mitar-

beiterin/eines Mitarbeiters bezeichnet, der zu einem Schaden 

der BA führt. Ein Beispiel ist die bewusste Falscherfassung der 

Arbeitszeit. In diesen Fällen wird das Vertrauen des Arbeitge-

bers in die Beschäftigten missbraucht. Eine versehentliche  

Überzahlung, ist keine dolose Handlung, weil diese nicht ab-

sichtlich erfolgte! 

 

Dolose Handlungen können zum Imageverlust oder zum Verlust 

der Glaubwürdigkeit des Jobcenters führen. Diese Auswirkun-

gen bekommen jedoch die Beschäftigten des Jobcenters unter 

Umständen zu spüren. 

 

Datenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst- und Fachaufsicht 

 

 

 

 

Verhaltens- und 

Leistungskontrollen 
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Weitere Informationen sind auf den Intranetseiten des Teams 

für Kriminalitätsprävention und –bekämpfung (KPB) zu finden.  

 

 

7. Befangenheit 

 

Die Befangenheitsregelungen der §§ 16, 17 SGB X sind in der  

Anlage 2 zu finden. Aus Gründen der Klarstellung wird folgen-

des angeordnet: 

 

Ist eine/ein Mitarbeiterin/Mitarbeiter befangen oder besteht die 

Besorgnis der Befangenheit  und der betroffene Leistungsfall 

wird in ihrem/seinem Team bearbeitet, so ist dieser Fall abwei-

chend von der Zuständigkeitsregelung an das Vertretungsteam 

gemäß folgender Aufstellung abzugeben: 

 
620-621 626-627 

622-623 645-646 

624-625 644-647 

640-650 

 
Sofern die Voraussetzungen des §§ 16, 17 SGB X vorliegen 

oder vorliegen könnten, hat die/der betroffene Mitarbeite-

rin/Mitarbeiter die direkte/den direkten Vorgesetz-

te/Vorgesetzten unverzüglich über den Sachverhalt in Kenntnis 

zu setzen. Diese/dieser entscheidet darüber, ob der betroffene 

Leistungsfall an das Vertretungsteam abgegeben werden muss. 

Die/der Leiter/in der Geschäftsführungsebene (Stellenzeichen: 

LGF) und die/der Beauftragte für den Haushalt sowie die/der 

zuständige BL sind über den Sachverhalt und die Entscheidung 

schriftlich in Kenntnis zu setzen (Anlage 3).   

 

Unter die Befangenheitsregelung fallen auch Personen, die ei-

ner/einem Mitarbeiterin/Mitarbeiter gut bekannt sind (z. B. 

Schulfreund/in, Nachbar/in, Ex-Freund/in etc.) und daher die 

Möglichkeit bestehen könnte, dass ein bösgläubiger Dritter Be-

fangenheit unterstellen könnte.  

 

 

 

 

Zavlaris 

Geschäftsführerin 

Dolose Handlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befangenheitsregelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baintern.de/nn_30896/Navigation/Interner-Service/Interne-Revision/Kriminalitaetsangelegenheiten/Index.html
http://www.baintern.de/nn_30896/Navigation/Interner-Service/Interne-Revision/Kriminalitaetsangelegenheiten/Index.html

